
Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat
Fachbereich Regionalentwicklung und Bauen

Richtlinie des Kreises Rendsburg-Eckernförde über die Gewährung von Zu
wendungen zur Förderung von investiven Maßnahmen zum Klimaschutz

1. Allgemeines

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde gewährt durch den Flauptausschuss Zuschüsse 
zur Förderung von investiven Maßnahmen zum Klimaschutz nach Maßgabe dieser 
Richtlinie.

Der Zuwendungsgebende entscheidet aufgrund seines pflichtgemäßen Ermessens 
im Rahmen der verfügbaren Flaushaltsmittel. Die Förderung von Klimaschutzmaß
nahmen ist eine freiwillige Leistung des Kreises auf die kein Rechtsanspruch besteht.

2. Zuwendungszweck

Ziel dieser Richtlinie ist die Förderung von investiven Klimaschutzmaßnahmen im 
Kreis Rendsburg-Eckernförde. Der Kreis will dabei unterstützen, investive Maßnah
men, die dem Klimaschutz und der Reduktion bzw. der Bindung von Treibhausgasen 
dienen, zu realisieren.

3. Gegenstand der Förderung

Die Förderung erfolgt durch einen Zuschuss in Höhe von bis zu 30 % der vom Dritt- 
mittelgeber*innen als förderfähig anerkannten Kosten. Die maximale Höhe der För
derung beträgt 300.000 Euro. Bei Maßnahmen, die auch, aber nicht ausschließlich 
dem Klimaschutz und der Reduktion bzw. der Bindung von Treibhausgasen dienen, 
sind alle Teile der Kosten, die diesen Zwecken dienen, förderfähige Kosten.

Anlagen zur Bereitstellung und Speicherung von regenerativen Energien werden un
abhängig von einer Förderung durch Dritte mit 20% der Gesamtkosten, maximal je
doch mit 15.000€, bezuschusst.

Die Summe sämtlicher Förderungen darf die Höhe der Investitionskosten nicht über
steigen.

4. Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfängerinnen sind:

■ die kreisangehörigen Gemeinden
■ die kreisangehörigen Ämter 
,1 Schulträger



Träger von Kindertageseinrichtungen
als gemeinnützig anerkannte Sportvereine
Kulturelle Einrichtungen in gemeinnütziger Trägerschaft

5. Zuwendungsvoraussetzungen

Gefördert werden

■ investive Maßnahmen, die dem Klimaschutz dienen und eine nachhaltige Verrin
gerung bzw. Bindung der C02-Emissionen und weiterer klimaschädlicher Treib
hausgase bewirken,

■ für die bereits eine Förderung durch Dritte in Höhe von mindestens 20% bean
tragt und zugesagt wurde (ausgenommen für Anlagen zur Bereitstellung und 
Speicherung von regenerativen Energien),

■ die im Gebiet des Kreises Rendsburg-Eckernförde durchgeführt werden.

Die Gesamtfinanzierung der jeweiligen Maßnahmen muss durch den Antragsteller*in
sichergestellt sein.

Auf die Förderung durch den Kreis Rendsburg-Eckernförde ist in geeigneter Weise
hinzuweisen.

6. Verfahren

Anträge auf Zuwendungen sind schriftlich bei der Klimaschutzägentur des Kreises 
Rendsburg-Eckernförde einzureichen. Die Entscheidung über eine Förderung wird 
dem Hauptausschuss des Kreises Rendsburg-Eckernförde übertragen. Die Ent
scheidungen erfolgen nach fachlicher Prüfung und Vorlage durch die Klimaschutza
gentur des Kreises Rendsburg-Eckernförde. Eine Förderung kann auch unter dem 
Vorbehalt erteilt werden, dass eine Förderung durch einen Dritten von mindestens 
20% der förderfähig anerkannten Kosten erfolgreich beantragt wird. Die Klima
schutzagentur berichtet quartalsweise dem Hauptausschuss über alle gestellten An
träge und den entsprechenden Sachstand. Die Bewilligung der Förderung erfolgt 
durch einen Zuwendungsbescheid des Fachbereichs Regionalentwicklung und Bau
en.

Im Einzelfall kann der Ausschuss eine Abweichung von der Förderquote, von der 
vorgenannten Höchstsumme und dem Gegenstand der Förderung beschließen.

7. Einzureichende Unterlagen

Dem schriftlichen Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen:

■ Eine Erläuterung der beabsichtigten Maßnahme/Beschreibung des Vorhabens mit 
Angabe des Beginns und des Abschlusses sowie eines Zeitplans und, wenn mög
lich, über die zu erwartenden C02-Einsparungen,

■ eine kurze Selbstdarstellung des verantwortlichen Trägers / der antragsstellenden 
Gemeinde (bei erstmaliger Antragsstellung),



ein Kosten- und Finanzierungsplan des Vorhabens,
der Förderzusage / Bewilligungsbescheid der Förderung Dritter oder die Förder
richtlinie, auf dessen Grundlage die Fördermittel bei Dritten beantragt wird.

8. Verwendungsnachweis

Die Förderung darf nur für den im Bewilligungsbescheid genannten Zweck verwendet 
werden. Die zweckentsprechende Verwendung der Mittel ist spätestens 6 Monate 
nach Abschluss der Maßnahme gegenüber der Klimaschutzagentur des Kreises 
Rendsburg-Eckernförde zu belegen. Dafür kann der Verwendungsnachweis gegen
über dem Drittmittelgebenden dienen.

Wahlweise kann die Bestätigung des Drittmittelgebenden eingereicht werden, in dem 
die zweckentsprechende Verwendung der Mittel bestätigt werden.

Der Kreis behält sich vor, im Einzelfall selbst oder durch einen von ihm Beauftragten 
die zweckentsprechende Verwendung durch die Einsicht in die Bücher und Belege 
des Zuwendungsempfängers sowie durch örtliche Besichtigungen zu überprüfen.

9. Auszahlung und Rückforderung

Die Auszahlung erfolgt nach Bewilligung und Vorliegen eines positiven Bescheides 
eines Drittmittelgebers. Der Zuschuss ist ganz oder teilweise zurückzuzahlen, wenn

- eine Maßnahme nicht durchgeführt wurde,

- die Förderung nicht zweckentsprechend verwendet wurde,

- mit der Bewilligung verbundene Auflagen nicht eingehalten wurden,

- der Verwendungsnachweis nicht ordnungsgemäß vorgelegt wurde,

- die zugrunde gelegten förderfähigen Gesamtkosten laut Finanzierungsplan unter
schritten wurden.

Die geförderte Klimaschutzmaßnahme muss im Übrigen mindestens 10 Jahre nach 
Inbetriebnahme im Eigentum des Antragstellenden verbleiben (Zweckbindungsfrist) 
bzw. in diesem Zeitraum von Antragstellenden zum Zwecke dieser Richtlinie verwen
det werden. Änderungen sind dem Zuwendungsgebenden unverzüglich anzuzeigen. 
Werden die neu errichteten Gebäude/Anlagen weniger als 10 Jahre zweckentspre
chend vom Zuwendungsempfänger*in betrieben, vermindert sich die Förderung für 
jedes volle Jahr der Unterschreitung der Zweckbindungsfrist um 10 Prozent. Nach 
Ablauf der Zweckbindungsfrist kann der Zuwendungsempfänger*in frei über die aus 
der Zuwendung erworbenen Klimaschutzmaßnahmen verfügen.

10. Maßnahmenbeginn

Ein Maßnahmenbeginn ist nach Bewilligung eines Förderantrags durch Dritte mög
lich. Die Projekte müssen in einem Zeitraum von 6 Monaten nach der Zuschussge-



Währung begonnen werden. Ein vorzeitiger Beginn der Maßnahmen ab dem 
01.01.2023 ist unschädlich für eine spätere Förderung. Diese muss jedoch spätes
tens innerhalb eines Jahres nach Beginn der Maßnahmen beantragt werden.

11. Inkrafttreten und Revisionsklausel

Diese Richtlinie tritt nach Beschlussfassung durch den Kreistag am 20.03.2023 
rückwirkend ab 01.01.2023 in Kraft.

Rendsburg, den 27.03.2023

Landrat


